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Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst Ärzte

Notdienstzentrale Süd:

Krankenhaus Friedrichroda ............................................Tel. 03623/35 00

Kassenärztliche Bereitschaft:

13:00 Uhr bis 7:00 Uhr ..............................................Tel. 03623/31 07 91

Bereitschaftsdienst Zahnarzt:

Notdienst: 0180 5 90 80 77

Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie sich 
bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag

Freitag 27.03. Berg-Apotheke

Samstag 28.03. Falken/Hörsel-Apotheke

Sonntag 29.03. Markt-Apotheke

Montag 30.03. Perthes-Apotheke

Dienstag 31.03. St. Georg-Apotheke

Mittwoch 01.04. Hof-Apotheke

Donnerstag 02.04. Schloß-Apotheke

Freitag 03.04. Thuringia-Apotheke

Samstag 04.04. Adler-Apotheke

Sonntag 05.04. Alte Apotheke

Montag 06.04. Apotheke am Klaustor

Dienstag 07.04. Apotheke Ibenhain

Mittwoch 08.04. St. Georg-Apotheke

Donnerstag 09.04. Falken/Hörsel-Apotheke

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf  ............................................  Tel.: 0 36 24/31 21 05
Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen  ........................................  Tel.: 0 36 22/90 26 89
Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str. 27a, Waltershausen  ..........................  Tel.: 0 36 22/6 83 87
Berg Apotheke
Lauchagrund 6, Tabarz  .........................................  Tel.: 03 62 59/6 22 28
Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz  ...........................  Tel.: 03 62 52/3 13 13
Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt  .....................................  Tel.: 0 36 22/90 73 22
Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda  ..................................  Tel.: 0 36 23/3 66 00
Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen  ...........................  Tel.: 0 36 22/6 88 68
Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda  ...........................  Tel.: 0 36 23/20 08 70
Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf  .........................................  Tel.: 0 36 24/31 46 70
St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal  ..............................  Tel.: 03 62 53/2 51 92
Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen  ...................................  Tel.: 0 36 22/6 90 48
Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen  .............................  Tel.: 0 36 22/20 96 86

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Waltershausen
Mit Beschluss Nr. STR/2020/003 hat der Stadtrat der Stadt Walters-
hausen in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2020 die Satzung zur 
Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeamten und eh-
renamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig zu besonderen Dienst-
leistungen herangezogen werden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt 
Waltershausen beschlossen.
Eine Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes erfolg-
te gemäß § 21 Absatz 3 ThürKO.

Die Eingangsbestätigung wurde mit Schreiben der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vom 04.03.2020 erteilt.
Die Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die Eh-
renbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die stän-
dig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden der 
Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Waltershausen
wird hiermit gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO öffentlich bekannt ge-
macht.

Satzung 
zur Regelung der Aufwandsentschädigung  

für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen 

herangezogen werden der Freiwilligen Feuerwehren  
der Stadt Waltershausen 

-Feuerwehr-Aufwandsentschädigungssatzung-

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), in der jeweils gültigen Fassung, und des § 
2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntsch-
VO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. 2019 S. 457) hat der Stadtrat der Stadt 
Waltershausen am 17.02.2020 die nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1 Grundsatz
Die Aufwandsentschädigung wird nur für ehrenamtliche Tätigkeit gewährt.
§ 2 Höhe der Aufwandsentschädigung
(1) Der Stadtbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 158,00 Euro, die sich aus 110,00 Euro Grundbetrag 
und 6,00 Euro Zuschlag zusammensetzt.
(2) Der stellvertretende Stadtbrandmeister erhält eine monatliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 79,00 Euro.
(3) Die Wehrführer erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von

Waltershausen 100,00 Euro

Fischbach 50,00 Euro

Langenhain 50,00 Euro

Schmerbach 50,00 Euro

Schnepfenthal 50,00 Euro

Schwarzhausen 50,00 Euro

Wahlwinkel 50,00 Euro

Winterstein 50,00 Euro

(4) Die Stellvertretenden Wehrführer erhalten eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von

Waltershausen 50,00 Euro

Fischbach 25,00 Euro

Langenhain 25,00 Euro

Schmerbach 25,00 Euro

Schnepfenthal 25,00 Euro

Schwarzhausen 25,00 Euro

Wahlwinkel 25,00 Euro

Winterstein 25,00 Euro

(5) Nimmt der jeweilige Vertreter die Aufgaben des Vertretenden zeitwei-
se voll wahr, so richtet sich die Aufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 7 
ThürFwEntSchVO.
(6) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den

Stadtjugendfeuerwehrwart 75,00 €

Jugendfeuerwehrwart 45,00 €

Gerätewart Stadt 75,00 €

Gerätewart Ortsteil 40,00 €

§ 3 Förderung des Ehrenamtes
(1) In Anerkennung für das Ehrenamt in der Feuerwehr erhalten alle 
aktiven Feuerwehrangehörigen, die an mindestens 50% der geforder-
ten jährlichen Fortbildung nach FwDV 2 teilgenommen haben, eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 2,50 Euro je angefangene halbe 
Einsatzstunde (von der Alarmierung, bis zur Wiederherstellung der Ein-
satzbereitschaft).
Dieser Betrag wird sowohl für die Feuerwehrangehörigen, die am Ein-
satz teilgenommen haben, als auch für die Feuerwehrangehörigen, die 
im Gerätehaus, bzw. in der Feuerwache in angeordneter Bereitschaft ver-
blieben sind gezahlt.
(2) Feuerwehrangehörige, die trotz Alarmierung im Gerätehaus bzw. in 
der Feuerwache erscheinen aber nicht zum Einsatz kommen, verblei-
ben bei Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 2,50 Euro eine halbe 
Stunde im Gerätehaus in Bereitschaft.
(3) Die Aufwandsentschädigung wird durch die Stadt Waltershausen 
ausgezahlt. Die Zahlung
erfolgt grundsätzlich einmal jährlich im Dezember.
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(4) Der Nachweis über die geleisteten Ausbildungsstunden ist mit dazu ge-
hörigem Ausbildungsplan vierteljährlich der Stadtverwaltung zu übergeben.

§ 4 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Aufwandsentschädigung für Ange-
hörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Waltershausen -Feuerwehr-
aufwandsentschädigungssatzung- vom 27.10.2015 außer Kraft.

Waltershausen, 10.03.2020
Brychcy
Bürgermeister Siegel

Hinweis gemäß § 21 Absatz 4 ThürKO
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung enthalten oder 
aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassen worden sind, beim 

Zustandekommen vorstehender Satzungen nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gemäß § 21 Absatz 3 Satz 3 ThürKO nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung sind verletzt worden oder der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt Waltershausen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.
Die vorstehende Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für 
die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die stän-
dig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden der Freiwilli-
gen Feuerwehren der Stadt Waltershausen sowie der Hinweis gemäß § 
21 Absatz 4 ThürKO werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Waltershausen, 12.03.2020
Brychcy
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil
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